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Verordnung zur verpflichtenden Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs für professi-
onelle Beteiligte in Gerichtsverfahren der Fachgerichte mit Ausnahme des Landessozialge-
richts Niedersachsen-Bremen und der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Land Bremen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass der Bremer Senat gestern am 08.12.2020 die Ver-
ordnung zur verpflichtenden Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs für professionelle Betei-
ligte in Gerichtsverfahren der Fachgerichte mit Ausnahme des Landessozialgerichts Niedersachsen-
Bremen und der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Land Bremen in der als Anlage beigefügten Fassung 
erlassen hat (Abrufbar auf www.transparenz.bremen.de).  

  

Hiermit führt Bremen zum 01.01.2021 für die Arbeitsgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit und die 
Sozialgerichtsbarkeit (mit Ausnahme des LSG Niedersachsen Bremen, das organisatorisch der nie-
dersächsischen Justiz zugeordnet ist) den verpflichtenden elektronischen Rechtsverkehr für professi-
onelle Verfahrensbeteiligte ein.   

 

Wir hoffen mit diesem Teilschritt die genannten Fachgerichte, die bereits seit langem flächendeckend 
elektronisch kommunizieren, von Scantätigkeiten zu entlasten. Zudem erhoffen wir uns wertvolle Er-



 

 

fahrungen für alle Verfahrensbeteiligten für den dann ab dem 01.01.2022 flächendeckenden ver-
pflichtenden elektronischen Rechtsverkehr für professionelle Einreicher und hoffen durch diese Ent-
zerrung mögliche Probleme zu vermeiden. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen bei diesem für alle Verfahrensbeteiligten 
wichtigen Schritt und stehen für einen fachlichen Austausch und Rückfragen jederzeit gerne zur Ver-
fügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

Krebs 

Leiter IT-Stelle Justiz Bremen 


